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Rückführungen in den Irak

Erlass vom 9. Dezember 2009
Rundverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt – Clearingstelle Flugrückführung –
vom 11. Januar 2007

Bislang gibt es für eine baldige Erweiterung der bisherigen Rückführungsmöglichkeiten keine 
Anhaltspunkte, so dass Rückführungen vollziehbar ausreisepflichtiger irakischer Staatsange-
höriger in den Irak – von den bekannten Ausnahmen abgesehen – auch weiterhin nicht mög-
lich sind. 
Die Duldungen können daher bis zum 31. Oktober 2009 verlängert werden. 
Die Duldungszeiträume können kurzzeitig überschritten werden, um ein zeitgleiches Ende zu 
vermeiden. 

Die o. g. Rundverfügung gilt weiterhin. 
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